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Wir informieren Sie hiermit über Vermessungsarbeiten entlang des Hoyerswerdaer 
Schwarzwasser mit seinen Nebengewässern im Bereich der Gemeinde Schmölln-Putzkau.  
 
Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen ist u. a. für den Hochwasser-schutz 
an o. g. Gewässer verantwortlich.  
Die Vermessungsarbeiten sind zur Erstellung einer zweidimensionalen, hydrodynamisch-
numerischen Simulation als Grundlage für einen Hochwasserrisikomanagementplan gemäß 
EU-Richtlinie 2007/60/EG erforderlich. Dazu müssen beidseits des o. g. Gewässers und 
dessen Zuflüsse Daten aufgenommen werden. 
Der Aufgabenumfang beinhaltet neben der Vermessung des o. g. Hauptgewässers auch die 
Vermessung der Nebengewässer (u. a. Mühlgräben). 
Der Vermessungsumfang beträgt im benannten Abschnitt (bis über die Böschungsoberkante 
hinaus) die Aufnahme des Flussschlauches mit Vorland (ggf. einschließlich Deiche), 
Aufnahme von gewässernahen Wegen und Straßen, Aufnahme von Querprofilen, Aufnahme 
der Kreuzungsbauwerke (Brücken, Wehre), Fotodokumentation der Querprofile und 
Bauwerke. 
 
Die Arbeiten werden zwischen dem 02. März 2026 und 31. Dezember 2026 durchgeführt. 
Das beauftragte Unternehmen ist 

Bauer Tiefbauplanung GmbH 
August-Wellner-Straße 1 
08280 Aue-Bad Schlema 
 
Kurzzeitig ist mit punktuellen Verkehrseinschränkungen (Auto, Radverkehr) durch das 
Aufstellen von Verkehrskegeln zum Schutz der Mitarbeiter entlang gewässernaher 
Verkehrswege zu rechnen. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Projektverantwortliche: 
Frau Groth, Telefon: 0 35 91 / 67 11-135 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Stefan Jentsch 
Betriebsleiter 
Betrieb Spree/Neiße 
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Verfügungsfonds – Wir fördern Ihre Initiativen und Ideen! 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schmölln-Putzkau, 

Im Zusammenhang mit dem Fördergebiet „Am Viadukt-Ortskern Putzkau“ gibt es für Sie die 

Möglichkeit, sich für kleine Projekte und Maßnahmen finanziell unterstützen zu lassen. Für 

den Verfügungsfonds der Gemeinde stehen Fördermittel aus der Städtebauförderung von 

Bund, Freistaat Sachsen und der Gemeinde Schmölln-Putzkau bereit. Mit diesen Mitteln 

möchten wir Sie dabei unterstützen, eigene Ideen für eine lebendige Ortsmitte in Putzkau 

umzusetzen. 

Was ist der Verfügungsfonds? 

Der Verfügungsfonds ist ein Förderinstrument, mit dem kleine, schnell umsetzbare 

Maßnahmen unterstützt werden. Ziel ist es, die Eigeninitiative der Putzkauer 

Bevölkerung zu stärken und Projekte zu fördern, die das Zusammenleben verbessern sowie 

das Umfeld aufwerten. 

Die geförderten Maßnahmen sollen im Gebiet „Am Viadukt-Ortskern Putzkau“ umgesetzt 

werden und einen positiven, nachhaltigen Beitrag zur Belebung und Entwicklung des 

Ortskerns Putzkau leisten. 

Wer kann Mittel beantragen? 

Antragsberechtigt sind alle, die sich aktiv für ihren Ort engagieren möchten, darunter: 

• Bürgerinnen und Bürger 

• Vereine und Initiativen 

• lokale Unternehmen 

• Eigentümerinnen und Eigentümer 

• Einrichtungen wie Schulen, Kitas oder soziale Träger 

Was wird gefördert? 

Gefördert werden kleinere Projekte, die der Allgemeinheit zugutekommen. Beispiele sind: 

• Pflanz- und Begrünungsaktionen 

• kleine gestalterische Aufwertungen im öffentlichen Raum 

• gemeinschaftliche Aktionen oder Workshops 

• nachbarschaftliche und kulturelle Aktivitäten 

Die Förderung kann bis zu 1.000 Euro pro Maßnahme und Jahr betragen. 

Welche Unterlagen benötigen wir von Ihnen? 

1. Kurzer Antrag / Projektformular 

• Titel der Maßnahme 

• Kurze Beschreibung der Idee 
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• Ziel der Maßnahme und erwarteter Nutzen für das Gebiet „Am Viadukt-Ortskern 

Putzkau“ 

• Bezug zur Belebung und positiven Entwicklung des Ortskerns Putzkau 

• Zeit- und Ablaufplanung 

• Verantwortliche Person / Ansprechpartner mit Kontaktdaten 

2. Kosten- und Finanzierungsplan 

• Übersicht der geplanten Kosten (Material, Honorare, Dienstleistungen etc.) 

• Angabe der gewünschten Förderung (bis 1.000 € pro Jahr) 

• Falls Eigen- oder Drittmittel eingebracht werden: kurze Angabe 

3.Optional: Skizzen, Fotos oder Lageplan 

4. Einverständniserklärungen / Genehmigungen  

Nur wenn nötig, z. B.: 

• Zustimmung des Grundstückseigentümers 

• Genehmigung der Gemeinde, wenn öffentliche Flächen betroffen sind 

5. Nachweis der Umsetzung (nach Projektende) 

➔ Nutzen Sie für Ihre Anträge unser Antragsformular, zu finden unter untenstehendem QR-Code als 

Download oder auf der Homepage der Gemeinde Schmölln-Putzkau. 

 

Gemeinsam für einen lebendigen Ortskern 

Mit dem Verfügungsfonds möchten wir Sie ermutigen, Ihre Ideen einzubringen und aktiv an 

der Gestaltung Ihres Wohnumfeldes mitzuwirken. Jede gute Idee – ob klein oder groß – kann 

einen wertvollen Beitrag zur Zukunft des Ortskerns Putzkau leisten. 

Wir freuen uns über Ihre Ideen und Anträge! 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: 

Herr Bürgermeister Achim Wünsche 

E-Mail: buergermeister@schmoelln-putzkau.de 

Frau Josephine Wolf 

Projektleiterin Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, Geschäftsstelle Dresden 

E-Mail: josephine.wolf.jw@wuestenrot.de 

 

 

mailto:josephine.wolf.jw@wuestenrot.de


 

Impressum: 
Herausgeber: Gemeinde Schmölln-Putzkau, Schulweg 1, 01877 Schmölln-Putzkau 
Redaktion: Gemeinde Schmölln-Putzkau, Schulweg 1, 01877 Schmölln-Putzkau 
Verantwortlich für Inhalte der amtlichen Mitteilungen: Bürgermeister Achim Wünsche 

Weitere Informationen zum Sanierungsgebiet, zu Projekten und Fördermöglichkeiten 

finden Sie auf unserer Webseite zum Sanierungsgebiet „Am Viadukt – Ortskern 

Putzkau“ unter folgender Adresse:  

 

 

 
Wir freuen uns über Ihr Interesse! 

 

 

Vollsperrung auf der „Demitzer Straße“ (S 155) 
 
Die „Demitzer Straße“ im Ortsteil Schmölln wird im Zeitraum vom 02. März bis voraussichtlich 
zum 06. März 2026, für einen Arbeitstag voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen der 
Zufahrt zur „Demitzer Straße 19“ und dem Ortseingang Demitz-Thumitz. Eine Umleitung ist 
ausgeschildert. Die Durchfahrt für den ÖPNV ist jedoch gewährleistet. 
Grund für die Einschränkungen sind Baumfällarbeiten. 
 

 

Die Bauverwaltung 
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Jagdgenossenschaft Schmölln-Tröbigau  

Die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen werden zur Vollversammlung für das Jagdjahr 

2025/26 am 17.03.2026 um 18:00 Uhr in den Vereinsraum des Dorfgemeinschaftszentrums 

in Schmölln, Schulweg 1, eingeladen.  

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Feststellung der Anwesenheit / Beschlussfähigkeit 

3. Bestätigung der Tagesordnung 

4. Bericht des Jagdvorstandes 

5. Bericht des Jagdpächters 

6. Bericht des Kassenführers  

7. Bericht der Rechnungsprüfer 

8. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers 

9. Beschlussfassung zur Verwendung des Jagdpachtreinertrages 

10.  Beschlussfassung zur Anpassung des Jagdpachtvertrages 

11. Sonstiges  

Soweit nicht bekannt soll darauf hingewiesen werden, dass Jagdgenossen alle Eigentümer 

bejagbarer Flächen, i.d.R. Landwirtschafts- und/oder Waldflächen, sind. 

Der Jagdvorstand 

 

 

 


